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Ländliche Neuordnung

		  Verfahren:		  Kossa Teichhäuser 10	
		  Gemarkung:		  Kossa, Flur 5	
		  Gemeinde:		  Laußig
		  Verfahrens-Nr.:		 N14/BOV		

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

Das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung stellt hiermit 
die Ergebnisse der Wertermittlung nach § 63 Absatz 2 Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 6 
des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung 
von Zuständigkeiten nach dem LwAnpG (AGFlurbG) fest. 
Der Grundstücks- und Gebäudewert (Abfindungswerte) war zu ermitteln, um 
die Teilnehmer wertgleich abfinden zu können.
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in einer Versammlung 
am 22. März 2023 in Eilenburg erläutert und anschließend vom 23. März 2023 bis 
20. April 2023 in der Gemeindeverwaltung Laußig zur Einsichtnahme ausgelegt.

Einwendungen wurden nicht vorgebracht.

Die Ergebnisse sind in den „Nachweisungen über die Ergebnisse der Werter-
mittlung“, die Bestandteil dieses Beschlusses sind, zusammengefasst.
Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche 
Bekanntmachung der oben genannten Nachweisungen erfolgt hierbei durch 
Niederlegung zur kostenlosen Einsicht für die am Verfahren Beteiligten in der 
Gemeindeverwaltung Laußig während der Sprechzeiten, mindestens jedoch 20 
Stunden pro Woche.
Die Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Sie 
erfolgt für die Dauer von vier Wochen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung des Landratsamtes 
Nordsachsen kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 

	 Landratsamt Nordsachsen
	 Amt für Ländliche Neuordnung
	
	 Hausanschrift:			   Postanschrift:
	 Dr.-Belian-Straße 5			   Schloßstraße 27
	 04838 Eilenburg			   04860 Torgau	

	 oder den Außenstellen  

	 Südring 17, 04860 Torgau
	 Fischerstraße 26, 04860 Torgau
	 Dr.-Belian-Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg
	 Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
	 Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen.

Eilenburg, den 4. Juli 2023
gez. Hindemith

Sachgebietsleiter

Hinweis zu den Auslegungszeiten und dem Auslegungsort

Verfahren:		  Kossa Teichhäuser 10	
Gemarkung:		  Kossa, Flur 5	
Gemeinde:		  Laußig
Verfahrens-Nr.:		 N14/BOV
Az.:			  220-5-84 72.20.04-Nl 4/BOV

In der Gemeindeverwaltung Laußig, Leipziger Straße 23, 04838 Laußig liegt 
ab dem 26. Juli 2023 während der Sprechzeiten

	 montags		  9.00 – 12.00 Uhr
	 dienstags		  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
	 mittwochs		  geschlossen
	 donnerstags		  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
	 freitags		  9.00 – 12.00 Uhr

die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Bodenordnungsverfahren 
„Kossa Teichhäuser 10“ bis einschließlich 23. August 2023 zur kostenlosen 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus.

Laußig, den 17. Juli 2023

Bekanntmachung

Die Gemeinde Laußig gibt bekannt, dass entsprechend SächsGemO § 99, Ab-
satz (4) der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 öffentlich und zu 
jedermanns Einsicht nach Terminvereinbarung während der Dienstzeiten in der 
Gemeindeverwaltung Laußig (Kämmerei) ausliegt oder auf der Homepage der 
Gemeinde unter www.laussig.com abgerufen werden kann.

Schneider
Bürgermeister

Tief betroffen trauern wir um

René Füßler
Er war bis 2019 im Gemeinderat der Gemeinde Laußig vertreten. Wir trauern 
um einen sehr wertvollen Kollegen, der sein Ehrenamt äußerst gewissenhaft, 
sorgfältig und zuverlässig ausübte. Durch sein ruhiges Wesen, seine Hilfs-
bereitschaft und sein großes Engagement, auch als Wehrleiter in den Reihen 
der Feuerwehr Authausen, war er bei allen gleichermaßen angesehen.

Er hinterlässt eine große Lücke als Kamerad sowie auch als Mensch. 
Unser großes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern sowie der Familie.
In Dankbarkeit für die Jahre der Zusammenarbeit bewahren wir ihm ein 
ehrendes Andenken.

     Gemeinde Laußig

Lothar Schneider        Gemeinderatskolleginnen	      Mitarbeiterinnen
  Bürgermeister		         und -kollegen	       und Mitarbeiter


